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I. Geltungsbereich, Form 
1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen („FRAGOL-

AVB“) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren 
Kunden, insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder 
die Lieferung beweglicher Sachen, ohne Rücksicht darauf, ob wir 
die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 
650 BGB). 

2. Bei Auftragserteilung erklärt sich der Kunde mit den FRAGOL-
AVB einverstanden, und zwar ebenso für gleichartige künftige 
Geschäfte, auch wenn dort nicht ausdrücklich auf die FRAGOL-
AVB Bezug genommen wird, sie aber dem Kunden bei einem 
zuvor von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind.  

3. Die FRAGOL-AVB gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihre Geltung ausdrücklich schriftlich 
anerkannt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem 
Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir nicht gegen die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden widersprechen 
und eine Lieferung in Kenntnis der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Kunden an ihn vorbehaltlos ausführen. 

4. Die FRAGOL-AVB gelten nur gegenüber Käufern, die 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristische Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
sind. 

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit uns 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben Vorrang vor den FRAGOL-AVB. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein 
schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung durch uns 
maßgebend. 

6. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Kunden in 
Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, 
Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich abzugeben. 
Abschlussvereinbarungen im Sinne von Rahmenverträgen 
erlangen erst mit schriftlicher Bestätigung Gültigkeit. 

7. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur 
klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung 
gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in den 
FRAGOL-AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden.  

II. Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und für Nachbestellungen 

unverbindlich. Angebotsunterlagen dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. 

2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches 
Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes 
ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 
zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

3. Die Annahme erfolgt entweder schriftlich (z.B. durch 
Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den 
Kunden. 

4. Eine Stornierung von bestätigten Aufträgen über Produkte, die 
auftragsbezogen gefertigt werden, ist innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen oder weniger vor dem vereinbarten Versandtermin nicht 
mehr möglich. Diese Frist begründet keinen Anspruch des 
Kunden auf Zustimmung zu einer Stornierung. Die Zustimmung 
zu einer Stornierung liegt allein in unserem Ermessen. 

III. Lieferung (Lieferfrist, Lieferverzug, Rücktrittsrecht) 
1. Die Lieferung erfolgt FCA Lagerstandort der Ware (Incoterms 

2020), wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und auf Kosten des 
Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung 
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen. 

2. Menge und Qualität der gelieferten Ware wird nach einer der 
handelsüblichen Methoden von uns geprüft und festgestellt. 

3. Handelsübliche Minder- oder Mehrlieferungen der verkauften 
Menge gelten als Vertragserfüllung. 

4. Liefertermine bzw. Lieferfristen werden individuell vereinbart bzw. 
von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Nur schriftlich 
bestätigte Liefertermine/-fristen sind für uns verbindlich. 

5. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der 

Leistung), werden wir den Kunden darüber unverzüglich 
informieren und gleichzeitig die voraussichtliche neue Lieferfrist 
mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist 
nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten. Eine bereits erbrachte Gegenleistung 
des Kunden werden wir unverzüglich erstatten. Ein Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt insbesondere dann vor, 
wenn wir durch unseren Zulieferer bei Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäftes selbst nicht rechtzeitig 
beliefert werden und weder uns noch den Zulieferer ein 
Verschulden trifft oder bei sonstigen Störungen der Lieferkette 
etwa aufgrund höherer Gewalt im Sinne von Ziffer VIII. 

6. Sollte einer unserer Lieferanten ohne rechtzeitige 
Vorankündigung die Produktion eines bestimmten Produkts 
einstellen, so dass uns die Lieferung an den Kunden nicht mehr 
möglich ist, sind wir befugt, das von dem Kunden bestellte 
Produkt durch qualitätsmäßig mindestens gleichwertige Ware 
eines anderen Lieferanten zu ersetzen. 

7. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn ein 
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder der Kunde 
als Folge des von uns zu vertretenden Lieferverzugs berechtigt 
ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 
Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn 
unser Verzug auf einer von uns zu vertretenden, vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung oder einer 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf) beruht. Ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug 
nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadens-
ersatzhaftung in diesen Fällen auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

8. Im Übrigen haften wir im Falle des Lieferverzugs nach vorheriger 
Mahnung durch den Kunden für jede vollendete Woche Verzug 
im Rahmen einer pauschalisierten Verzugsentschädigung in 
Höhe von 0,5 % des Lieferwertes (maximal jedoch nicht mehr als 
5 % des Lieferwertes der verspätet gelieferten Ware). Uns bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein Schaden 
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende 
Pauschale entstanden ist. 

9. Die Rechte des Kunden gemäß Ziffer XI der FRAGOL-AVB und 
unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei einem Ausschluss 
der Leistungspflicht, bleiben unberührt. 

IV. Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
1.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf 
den Kunden über. Beim Versendungskauf gemäß Ziffer III Nr. 1 
geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den 
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. 

2. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den 
Gefahrübergang maßgebend. Der Kunde hat bei der Abnahme 
mitzuwirken und uns rechtzeitig auf erschwerte 
Auslieferungsverhältnisse (z.B. schlechte Zufahrt, langer 
Schlauchweg) hinzuweisen. Im Übrigen gelten für eine vereinbarte 
Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts. 

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine 
Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung aus 
anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, hat der Kunde 
die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung zu tragen. Daneben sind wir in diesen Fällen 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 
verlangen. Hierfür berechnen wir eine pauschale Entschädigung in 
Höhe von 0,25 % des Rechnungsbetrages pro vollendeter Woche, 
beginnend mit dem Liefertermin bzw. – mangels eines 
Liefertermins – mit der Mitteilung der Versand- oder 
Abholbereitschaft der Ware, maximal aber insgesamt 5 % des 
Rechnungsbetrages für den Fall der endgültigen Nichtabnahme. 
Der Nachweis eines höheren Schadens durch uns sowie unsere 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von 
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Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Rücktritt) 
bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende 
Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis 
gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 
geringerer Schaden als nach vorstehender Pauschale entstanden 
ist. 

V. Umgang mit gelieferten Produkten 
1. Der Kunde ist für die Eignung der von uns zu befüllenden 

Gebinde und Anlagen (z.B. Sauberkeit, Dichtigkeit, Füllmenge 
usw.) verantwortlich. 

2. Soweit unsere Ware unter die Gefahrstoffverordnung fällt, ist der 
Kunde verpflichtet, bei ihrer Lagerung und Verarbeitung unser 
produktspezifisches Sicherheitsdatenblatt zu beachten bzw. bei 
Weiterverkauf der Ware dem Kunden entsprechende Daten zu 
übermitteln. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter sind bei uns 
erhältlich. 
Soweit die von uns gelieferte Ware als Gefahrgut eingestuft ist, 
darf diese nur in den dafür zugelassenen Verpackungen und 
Transportmitteln sowie mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung 
gelagert und (weiter-) befördert werden. 

VI. Preise und Transportkosten 
1. Beim Versendungskauf (Ziffer III Nr. 1) trägt der Kunde die 

Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunden 
gewünschten Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, 
Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt ebenfalls der 
Kunde. 

2. Frachtfrei gestellte Preise stehen unter der Bedingung 
unbehinderten Verkehrs. Mehrkosten, die in diesen Fällen durch 
nicht von uns zu vertretende Verkehrsbehinderung entstehen, 
sind vom Kunden zu tragen. Die Wahl des Versandweges und 
der Versandart erfolgt im Falle frachtfrei gestellter Preise durch 
uns. 

VII. Abladen 
      Für den Fall, dass die Lieferung abweichend von Ziff. IV Nr. 1 

vereinbart wurde, hat der Kunde unverzüglich und sachgemäß 
abzuladen. Wirken wir mit, so geschieht dieses ohne rechtliche 
Verpflichtung und auf Risiko des Kunden. 

VIII. Höhere Gewalt 
1. Im Falle höherer Gewalt, insbesondere bei Streiks, Aussperrungen, 

unvorhersehbaren Betriebsstörungen, unvermeidbarer Rohstoff-
verknappung und sonstigen unabwendbaren Ereignissen, die wir 
nicht zu vertreten haben, können wir die Lieferung für die Dauer der 
Einwirkungen einschränken oder einstellen. Für den Fall, dass das 
Ereignis höherer Gewalt mehr als zwei (2) Monate andauert oder 
aber zur dauernden Unmöglichkeit der Leistung führt, können wir 
auch ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten. 
Das gilt auch, wenn unsere Vorlieferer, die für uns als 
Erfüllungsgehilfe tätig sind, auf Grund höherer Gewalt von der 
Lieferpflicht ganz oder teilweise entbunden sind. Wir haben den 
Kunden unverzüglich über das Ereignis höherer Gewalt zu 
benachrichtigen. Wir sind in solchen Fällen berechtigt, mit 
entsprechender Verzögerung einschließlich angemessener 
Anlaufzeit zu liefern. Der Kunde kann uns nach Ablauf von vier (4) 
Wochen nach Eintritt des Ereignisses eine angemessene 
Nachfrist mit dem Hinweis setzen, dass er nach Ablauf der 
Nachfrist die Lieferung ablehne. Nach erfolglosem Fristablauf ist 
der Kunde berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom 
Kaufvertrag zurückzutreten. Im Falle des Rücktritts sind dem 
Kunden eventuell erbrachte Vorleistungen zu erstatten. Sofern 
bereits feststeht, dass die Lieferung nicht innerhalb der zu 
setzenden Nachfrist erfolgen wird, ist der Kunde zum sofortigen 
Rücktritt berechtigt. 

2. Reichen in den Fällen höherer Gewalt die uns zur Verfügung 
stehenden Warenmengen zur Befriedigung aller Käufer nicht aus, 
so sind wir berechtigt, gleichmäßige Kürzungen bei allen 
Lieferverpflichtungen vorzunehmen. Der Kunde hat insoweit 
lediglich einen anteiligen Kaufpreis zu zahlen. Darüber hinaus 
sind wir von Lieferverpflichtungen befreit. 

IX. Mängelrüge 
1. Der Kunde hat Ware und Verpackungen nach Ablieferung, in 

jedem Fall vor Weiterverkauf, Verarbeitung, Vermischung und 
Verbrauch unverzüglich zu untersuchen und alle Mängel, 
Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich schriftlich zu 
rügen (§§ 377, 381 HGB). 

2. Mängelrügen müssen innerhalb von drei (3) Tagen nach 
Feststellung ebenfalls schriftlich und detailliert angemeldet werden, 
jedoch keinesfalls später als dreißig (30) Tage nach Erhalt der 
Lieferung, andernfalls gilt die Ware in Ansehung dieses Mangels 
als vom Kunden genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen 
Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

3. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige 
innerhalb von drei (3) Tagen nach der Entdeckung gemacht 
werden, anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses 
Mangels als genehmigt. Mängelrügen sind nicht mehr zulässig, 
wenn uns eine Nachprüfung der beanstandeten Ware nicht mehr 
möglich ist, außer bei bestimmungsgemäßer Be- oder 
Verarbeitung der Ware. 

4. Der Kunde hat Transportschäden gegenüber dem Frachtführer zu 
dokumentieren und uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

5. Maßnahmen zur Schadensminderung gelten nicht als 
Mängelanerkenntnis. Durch Verhandlungen über etwaige Rügen 
verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht 
rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend gewesen 
sei. 

X. Mängelhaftung 
1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten 

die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) 
und die Rechte des Kunden aus gesondert abgegebenen 
Garantien des Herstellers. 

2. Grundlage unserer Mängelhaftung ist die über die Beschaffenheit 
und die vorausgesetzte Verwendung der Ware getroffene 
Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne 
gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die 
Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht 
waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach 
den gesetzlichen Regelungen zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt 
oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB).  

3. Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei 
Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 
BGB). Die Mangelansprüche des Kunden setzen außerdem 
voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Anzeigepflichten gemäß Ziffer IX. ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

4. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, sind wir berechtigt, zu wählen, 
ob wir die Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung 
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer neuen mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung 
unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 
unberührt. 

5. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig 
zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der 
Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

6. Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die 
beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben, wenn wir 
dies verlangen. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die 
mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der 
Kunde jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den 
Ausbau oder die Entfernung der mangelhaften Sache noch den 
Einbau oder die Anbringung einer mangelfreien Sache, wenn wir 
ursprünglich nicht zu dieser Leistung verpflichtet waren; Ansprüche 
des Kunden auf Ersatz entsprechender Kosten („Aus- und 
Einbaukosten“) bleiben unberührt. 

7. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten sowie ggf. Ausbau- und Einbaukosten tragen bzw. 
erstatten wir nach Maßgabe der FRAGOL-AVB und den 
gesetzlichen Regelungen, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Im 
Falle der Mangelbeseitigung tragen wir Aufwendungen nur bis zur 
Höhe des Kaufpreises. Im Fall eines unberechtigten Mangel-
beseitigungsverlangens, können wir vom Kunden die aus dem 
unberechtigten Verlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, 
wenn der Kunde wusste oder hätte erkennen können, dass 
tatsächlich kein Mangel vorlag. 

8. Wenn eine für die Nacherfüllung vom Kunden gesetzte 
angemessene Nachfrist erfolglos abgelaufen ist, die Fristsetzung 
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entbehrlich war oder die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, kann 
der Kunde nach seiner Wahl nach den gesetzlichen Vorschriften 
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Bei einem 
unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

9. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns gemäß § 445a BGB 
(Rückgriff des Unternehmers) sind ausgeschlossen, es sei denn, 
der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 
478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag nach §§ 445c S. 2, 
327 Abs. 5, 327u BGB.  

10. Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt, die 
Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein (1) Jahr ab Ablieferung. 
Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme. Diese Verjährungsfrist gilt auch für vertragliche und 
außervertragliche Ansprüche des Kunden, die auf einem Mangel 
der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen 
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer 
kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus Ziffer XI Nr. 2 sowie nach dem Produkthaftungsgesetz 
verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.   

11. Soweit der Kunde wegen einer Mangelhaftigkeit der Sache einen 
Schaden erlitten oder vergeblich Aufwendungen getätigt hat, 
richtet sich unsere Haftung nach Ziffer X. Nr. 10 und Ziffer XI.; eine 
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

XI. Sonstige Haftung 
1. Soweit sich aus den FRAGOL-AVB einschließlich der 

nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei 
einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

2. Wir haften auf Schadensersatz im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.  

3. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur, vorbehaltlich 
gesetzlicher Haftungsbeschränkungen, (i) für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) für 
Schäden aus einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
(Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); im 
zweiten Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

4. Die sich aus Ziffer XI. Nr. 2. ergebenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch 
Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, 
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche 
des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz. 

5. Die Begrenzung nach den vorhergehenden Absätzen gilt auch, 
soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

6. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, 
kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht 
des Kunden (insbesondere gemäß §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

XII. Zahlungsbedingungen, Aufrechnung 
1. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von dreißig (30) 

Tagen ab Rechnungsdatum. 
2. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen 

eingeschlossen. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Der Kunde ist nur dann zur Aufrechnung oder zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts berechtigt, wenn die Gegenforderungen 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind oder sie zu unserer 
Forderung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis im Sinne des § 320 
BGB stehen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Kunde insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

4. Unsere Mitarbeiter sind ohne schriftliche Vollmacht nicht zur 
Entgegennahme von Zahlungen oder zu sonstigen Verfügungen 
berechtigt. 

5. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäfts-
verbindungen abzutreten. 

XIII. Zahlungsverzug, Bonitätszweifel 
1. Mit Ablauf der Zahlungsfrist gem. XII. Nr. 1 kommt der Kunde in 

Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzuges zum jeweils 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir 
behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens vor. Befindet sich der Kunde uns gegenüber 
mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so 
werden alle gewährten Rabatte, Skonti und sonstige 
Vergünstigungen hinfällig und alle bestehenden Forderungen 
sofort fällig. Dies gilt nicht, wenn der Käufer den Zahlungs-
rückstand nicht zu vertreten hat. 

2. Soweit wir zur Vorleistung verpflichtet sind, sind wir befugt, 
unsere Leistung zu verweigern, wenn nach Abschluss des 
Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf Zahlung 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden oder 
begründete Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit gefährdet wird. In 
diesem Falle können wir eine angemessene Frist bestimmen, in 
welcher der Kunde Zug um Zug gegen unsere Lieferung nach 
seiner Wahl die Zahlung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten 
hat. Nach erfolglosem Ablauf der Frist können wir vom Vertrag 
zurücktreten. 

XIV. Eigentumsvorbehaltssicherung 
1. Wir behalten uns das Eigentum an den verkauften Waren bis zur 

vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und 
künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung vor. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum 
Neuwert zu versichern. Er tritt den Anspruch gegen die 
Versicherung für den Fall eines Schadens hiermit an uns ab und 
zwar einen erstrangigen Teilbetrag in Höhe des Kaufpreises der 
von uns gelieferten, in unserem Eigentum stehenden Ware. 

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Kunde unverzüglich unter Wahrung der Schriftform zu 
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall. 

4. Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiter zu verkaufen oder zu verarbeiten. Er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-
Endbetrags (einschließlich etwaiger USt.) unserer Forderung ab, 
die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder 
Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir 
nehmen diese Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungs-
verzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. 
Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt. 

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den 
Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 
USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. Die Umbildung der Kaufsache durch den Kunden 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich 
USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
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im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte 
Kaufsache. 

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 
Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen Ist, so gilt als 
vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare 
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

XV. Abtretungsverbot 
     Der Kunde kann Ansprüche, die ihm gegenüber uns zustehen, 

nur mit unserer Zustimmung abtreten, verpfänden oder in 
sonstiger Weise darüber verfügen. 

XVI. Behälter und Transportverpackungen (keine Haftung für 
Kundenbehälter, Rückgabeverpflichtung) 

1. Wir sind nicht verpflichtet, vom Kunden gestellte Behälter auf 
Eignung - insbesondere Sauberkeit - zu prüfen. Für infolge 
schadhafter oder sonst unzulänglicher Behälter entstehende 
Schäden oder Mängel haften wir nicht. Von uns oder Dritten 
gestellte Behälter dürfen weder vertauscht noch als Lagerbehälter 
verwendet oder Dritten überlassen werden. 

2. Behälter und sonstige Mehrweg- Transportverpackungen sind 
unverzüglich an uns oder die von uns bezeichnete Stelle 
zurückzugeben. Bei verspäteter Rückgabe der Behälter können 
Mietkosten in handelsüblicher Höhe berechnet werden. Der 
Kunde haftet uns auch ohne Verschulden für bestimmungswidrige 
Verwendung, Beschädigung oder Verlust von Behältern, die wir 
ihm oder einem von ihm benannten Dritten bereitgestellt oder 
überlassen haben. 

 

XVII. Gerichtsstand, Rechtswahl 
1. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz 

Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch am 
Gerichtsstand seines Geschäftssitzes zu verklagen. 

2. Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung, unter 
Ausschluss des internationalen Privatrechts, insbesondere des 
UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG). 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden 
einschließlich der FRAGOL-AVB ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
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